
BA Steglitz-Zehlendorf 12.11.2024 
SPK L  
 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksamtssitzung am 19.11.2024 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Beschluss 581/VI: 
Kinderrechte im Fokus: Bewerbung um das Siegel 
"Kinderfreundliche 
Kommune" 

 

2. Berichterstatter/in: Bezirksstadträtin Böhm 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beigefügte BVV-Vorlage der 
BVV zur Kenntnis zu geben 

.       

4. Begründung: Auf die beigefügte BVV-Vorlage wird verwiesen 

.       

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 lit. e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: 16.000 € jährlich aus dem Bezirkshaushalt, Ressourcen zur 
Finanzierung einer halben VZÄ 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

 
.  
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): nein 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt:  

 

 

 

Carolina Böhm  
Bezirksstadträtin  
  



Abt. Jugend und Gesundheit 19.11.2024 
JugGes Dez‘in -6000 
 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 581/VI vom 19.06.2024 

„Kinderrechte im Fokus: Bewerbung um das Siegel "Kinder-
freundliche 

Kommune"“ 

Drucksachen-Nr. 0730/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Carolina Böhm 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 19.06.2024 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, sich beim Verein 
Kinderfreundliche Kommune e.V. um die Teilnahme am Vorhaben "Kinderfreundliche 
Kommune" zu bewerben und anschließend einen solchen Bewerbungsprozess einzuleiten. 
Ziel soll es sein, alle notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, um den Titel 
"Kinderfreundliche Kommune" zu erhalten, dem folgend das Verwaltungshandeln anhand 
von internationalen Standards verstärkt auf Kinder und Jugendliche auszurichten sowie das 
Siegel nach Erhalt kontinuierlich zu verteidigen. In einem ersten Schritt wird das Bezirksamt 
ersucht, der BVV mit einer Zwischenmeldung mitzuteilen, in welcher Zuständigkeit und zu 
welchen Kosten eine Umsetzung erfolgen kann.“ 
 

Hierzu wird berichtet: 

Gemäß Beschluss wurde zunächst die Zuständigkeit für eine etwaige weitergehende Bearbei-
tung festgelegt. Aufgrund des ämterübergreifenden Querschnittscharakters der neuen Auf-
gabe wurde die Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK) als zuständige Organisati-
onseinheit festgelegt. 

Mit Blick auf die Kosten für vorbereitende Maßnahmen zur Einleitung des Bewerbungsprozes-
ses muss von verhältnismäßig großem Ressourceneinsatz ausgegangen werden. So sind be-
reits die vorbereitenden Maßnahmen der Verwaltung vor Initialisierung des Zertifizierungsver-
fahrens mit einem Mehraufwand von einer halben VZÄ zu beziffern. Diese Personalressource 
ist für den gesamten Zeitraum des Prozesses zur Verfügung zu stellen. Der Zertifizierungspro-
zess beginnend bei der Bewerbung über die Bestandsanalyse und die Erarbeitung eines Ak-
tionsplanes bis hin zu dessen ämterübergreifender Umsetzung umfasst erfahrungsgemäß drei 
bis vier Jahre. In dieser Zeit fallen neben den Personalkosten der halben VZÄ auch die Ma-
nagementkosten des Prozesses und die Mitgliedsbeiträge an den Verein Kinderfreundliche 
Kommune e.V. in Höhe von jährlich 16.000 € an.      

Es wird gebeten, diese Berichterstattung als Zwischenmeldung gem. Beschluss zu betrachten. 

 

Maren Schellenberg       Carolina Böhm 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 


